
Zeitschrift: Mitteilungen über Textilindustrie : schweizerische Fachschrift für die
gesamte Textilindustrie

Herausgeber: Verein Ehemaliger Textilfachschüler Zürich und Angehöriger der
Textilindustrie

Band: 23 (1916)

Heft: 1-2

Artikel: Schweizerische Handelsbeziehungen zu Frankreich und England

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-627054

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 02.04.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-627054
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


12 MITTEILUNGEN über TEXTIL-INDUSTRIE

Schäfte würden natürlich hinsichtlich ihrer Litzendichte in
gleicher Weise wie die Blätter bestimmt.

Eine allgemeine internationale Regelung nach dieser Rieh-
tung würde einen unschätzbaren Vorteil in der Fabrikation
bedeuten.

Zum Schlüsse sei dann noch das Z en time ter maß für
die Bestimmung der Ketten- und Schußfaden-
dichte empfohlen und in solchen Fällen, wo der Zenti-
meter noch zu ungenau ist, kann man die Faden auf 2, 5

oder 10 cm zählen, wie dies in vielen Fabriken längst go-
schehen muß.

Die Zollbehörden und offiziellen Aemter für die Ab-
nähme der Staatslieferungen anerkennen ja nur das me-
trische Maß und Gewicht. Demselben endlich eine durch-
gehende Geltung zu verschaffen, wäre eine nicht hoch genug
anzuschlagende, befreiende Tat.

Mögen die gegebenen Anregungen auf einen fruchtbaren
Boden gefallen sein.

Die Bühler-Unterwindfeuerung.
Die seit Monaten dauernde und wohl noch lange anhal-

tende Kohlenteuerung zwingt heute mehr denn je zur haus-
hälterischen Verwendung der guten Stückkohle. Zahlreiche
Betriebe sind infolgedessen dazu übergegangen, ihre Vorräte
an guten Kohlen durch Beimischen von weniger teueren
Brennstoffen zu strecken. Die Abhängigkeit von der Bauart
der Feuerungsroste erlaubte jedoch in diesem Punkt keine
großen Freiheiten. Eine größere Beweglichkeit inbezug auf
die Verwendung von unter sich ganz verschiedenen Brenn-
Stoffen bringt nun die Bühler-Unterwindfeuerung für den
Kesselbetriob. Durch den Einbau dieser einfachen Feuerung
ist der Dampfkesselbesitzer in der Lage, auch die Kohlen-

gruse, Kohlenlösche, Staubkohle, Koks, Holzabfälle usw. in
wirtschaftlicher Weise zu verwerten. Da diese Brennstoffe
bekanntlich nicht nur billiger, sondern auch leichter zu be-
schaffen sind, dürfte durch den Einbau dieser Feuerung, die
von der Maschinenfabrik Gebrüder Bühler in Uzwil gebaut
wird, manchem Dampfkesselbesitzer aus der Notlage geholfen
sein. Man beachte daher das dieser in der Schweiz ver-
sandten Ileftnummer beigelegte Flugblatt, welches
über die Feuerung Aufschluß erteilt.

Torschriften für Gesuche um Ausfuhrbewilligung. Bern, 28. Jan.
In den Gesuchen um Ausfuhrbewilligung ist von nun an sowohl
das Gewicht, als auch der Verkaufswert (Fakturwert) in Zahlen und
in Worten anzugeben. Ferner ist den vorgeschriebenen drei Aus-
fertigungen des Gesuches eine vierte beizulegen, wenn die Ausfuhr
der Ware in mehreren Teilsendungen erfolgen soll. Diese Aenderun-
gen sind in einem neuen amtlichen Formular für Ausfuhrgesuche
vorgemerkt, das wie das bisherige, bei der Buchdruckerci Rösch
und Schatzmarin in Bern zu beziehen ist. Gesuche, die unrichtig
oder lückenhaft ausgefüllt oder nicht deutlich und leserlich ge-
schrieben sind, werden zurückgewiesen. — Unrichtige Angaben,
namentlich über die Art und den Wert der Waren, Uebertragung
von Ausfuhrbewilligungen oder nachträgliche Aenderungen an ihnen
sind strafbar.

E. H. Schlatter und W. Thut, Beisitzer. Am Schluß der
Versammlung gab der Syndikus des Verbandes, Herr Dr.
Bollag, Auskunft über verschiedene Rechtsfälle, die für
Handelsvertreter von besonderem Interesse sind. Bei passen-
der Gelegenheit wird im Vereinsorgan den Mitgliedern des
Verbandes näheres hierüber mitgeteilt werden. Die Ver-
Sammlung wurde etwas nach 5 Uhr geschlossen.

Kaufmännische Agenten IM
Ueber die Usanzen bei Provisions-Auszahlungen

an auswärtige Agenten wird im neuen Bericht des
Kaufmännischen Direktoriums in St. Gallen fol-
gendes geschrieben :

«Auf eine Anfrage, was in St. Gallen Usanze sei bei
Auszahlung von Provisionen an auswärtige
Agenten, konnten wir nur antworten, daß von einer eigent-
liehen Usanze auf diesem Gebiet nicht gesprochen werden
könne, daß aber in Ermangelung einer unter allen Um-
ständen ratsamen schriftlichen Vereinbarung zwischen dem
Exporteur und seinem Agenten im allgemeinen die Auffassung
dahin gehe, daß bei kurzfristigen Geschäften die Provision
mit Eingang der Zahlung für die gelieferte Ware fällig werde,
bei langfristigen Geschäften aber der Agent mit Recht schon
vorher auf teilweise oder gänzliche Auszahlung seiner Pro-
vision Anspruch machen dürfe, selbstverständlich mit Regreß-
recht des Exporteurs im Falle der Nichtbezahlung der Ware
durch den Käufer.

Eine weitere uns vorgelegte Frage ging dahin, ob in
Berlin ein Handelsbrauch bestehe, wonach der Fabrikant ver-
pflichtet ist, dem Berliner Agenten auf einzelne seiner
Dessins, die dieser bei der Kundschaft eingeführt hat,
für alle bis zum Schlüsse der Saison beim Fabrikanten ein-
gehenden Bestellungen Provision zu bezahlen. Da uns die
Verhältnisse nicht näher bekannt waren, haben wir uns an
die Berliner Handelskammer gewandt, welche die Auskunft
gab, daß nach Handelsbrauch dem Agenten in der Textil-
branche auch nach Ablauf des Agenturvertrages die Pro-
vision noch für diejenigen Geschäfte zustehe, die während
der Vertragsdauer auf Grund von Musteraufnahmen einge-
leitet worden sind. Dieser Anspruch besteht aber nur für
diejenige Saison, für welche die Musteraufnahme erfolgt ist.»

B Mm] MtinniÉer üpteii der Schweiz |
Die jährliche General-Versammlung fand Sonntag den

30. Januar, nachmittags 2 */a Uhr, in Zürich statt. Der Be-
such ließ etwas zu wünschen übrig. Protokoll, Jahresbericht
und die Jahresrechnung wurden genehmigt. In Anbetracht
verschiedener Demissionsgesuche, infolge Verhinderung oder
Wegzug von Zürich, waren einige Neuwahlen in den Vor-
stand erforderlich. Dessen Mühewaltung im Interesse des

Verbandes und des Handolsagentenstandes im abgelaufenen
Vereinsjahr wurde von der Versammlung bestens verdankt.
Der neue Vorstand setzt sich nun zusammen wie folgt:
P. Wiessner, Präsident; B. Berlowitz, I. Vizepräsident;
E. Ludwig, IL Vizepräsident; J. Haas, I. Schriftführer;
E. F. Koch, II. Schriftführer ; K. M ey 1 an, Quästor ; G. B1 o ch e r,

Schweizerische Handelsbeziehungen
zu Frankreich und England.

Auf Veranlassung der Handelskammer und des Handels-
und Industrievereins von Lausanne sprach anfangs Januar
in Lausanne der französische Senator und Maire von Lyon
Edouard FI er riot über die „Lyon er Mustermesse".
Ausgehend vom Gedanken, daß auch nach dem Kriege der
wirtschaftliche Kampf zwischen den beiden Mächtegruppen
fortdauern werde, kam der Vortragende auf die deutschen
Wirtschaftsziele zu sprechen, in denen er eine größere Ge-
fahr für die übrigen Staaten erblickt als in den politischen
Ambitionen. Eine Waffe in diesen wirtschaftlichen Kämpfen
soll die Lyoner Messe werden als Gegenstück zur alten
Leipziger Messe. Ihre Eröffniing ist auf den 1. März 1916
festgesetzt. Der Lyoner Redner lud die Schweiz ein, an der
Lyoner Messe teilzunehmen.

Die französische Handelskammer in Genf be-
müht sich dafür, daß die Ausfuhrbestimmungen gegenüber
der Schweiz gemildert werden. Selbstverständlich werden
französische Industrie und Handel selbst den Schaden davon
haben, wenn durch allerlei Verbote die Geschäftsbeziehungen
unterbunden werden.

Das gleiche ist übrigens im Verkehr mit England der
Fall. Zu Beginn des Krieges suchte man von dort aus bei
uns Handelsvertreter, um englische Industrieprodukte in die
Schweiz einzuführen und um deutsche damit zu verdrängen.
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Unmittelbar darauf kamen dann alle möglichen Erschwerun-
gen, sodaß der Bezug englischer Produkte fast unmöglich
gemacht ist.

Es ist höchste Zeit, daß die daraus resultierenden schweren
Schädigungen für die Schweiz endlich aufhören, die übrigens
auch für die beiden obgenannten Länder nur von Nachteil sind.

Vakanzenliste

Büchertisch

No. Sitz der Firma Artikel

Böhmen Glasknöpfe für Damen- und Herren-
Konfektion, ferner Lüster-Behang-
artikel für Gas- und Elektrizitäts-
werke, Installateure und elektro-
technische Fabriken, Neuheiten.

Vereinsnachrichten t*
Verein ehemal. Seidenwebschüler Zürich.

Wir laden die Mitglieder ein zu einem

Vortrag von Dr. C. H. Hintermeister
Ober die

Entwicklung der mechan. Weberei

in der Zürcherischen Seidenindustrie.
Der Vortrag findet statt Samstag den 19. Februar,

abends 8'/a Uhr, im „Zunfthaus zu Zimmerleuten".
Die Doktordissertation über das obige Thema wird im

Verlag der „Mitteilungen über Textilindustrie" in Buchform
erscheinen und wird es für unsere Mitglieder sehr interes-
sant sein, über einzelne Phasen der Entwicklung den Ver-
fasser selbst anzuhören. Zahlreicher Besuch ist sehr erwünscht.

* Der Vorstand.
*

Vorstandssitzung vom 15. Januar 1916.

Auszug. Laut Mitteilung des Präsidenten Herrn Ilans
Fehr sind bis zum 31. Dezember 1915 vier Preis-Arbeiten
eingegangen. Der auf Januar angesetzte Vortrag mußte ver-
schoben werden, da der Referent, Herr Dr. C. IL Hintermeister,
durch Militärdienst ferngehalten wurde. Wenn immer möglich,
wird dieser Vortrag im Februar stattfinden.

Der Vorstand ernannte aus seiner Mitte eine Kommission
von drei Mitgliedern, die mit Herrn Dr. Hintermeister in
Verbindung treten soll betreffs Publikation seiner Disser-
tation „Ueber die Entwicklung der Zürcher. Seidenindustrie"
in unserem Vereinsblatt.

Der Vorstand behandelte ferner die Rechnung über das
Unterrichtswesen des Vereins. Diese wird zwecks Bewilligung
einer Bundessubvention an die Behörden geleitet. Die Gene-
ralversammlung soll im Monat März abgehalten werden.

Mutationen. Dem Verein sind beigetreten 35 Frei-
mitglieder. Ausgetreten sind 2 Aktivmitglieder.

Vereinigung ehemal. Webschüler Wattwil
Dem Ersuchen um Einzahlung der Beiträge auf unser

Postcheckkonto IX 1040 ist der größte Teil unserer Mit-
glieder bereits nachgekommen. Infolge verschiedener Gesuche
um Zuwarten ließen wir die übrigen Einzugsmandate noch
nicht abgehen. Vielleicht erspart uns noch eine weitere An-
zahl von Mitgliedern durch freiwillige Einzahlungen in den
nächsten Tagen deren Absendung. Als Quittung für die
eingegangenen Beträge haben wir einstweilen die Broschüre
„Neuerungen an Textilmaschinen" verschickt, die
gewiß mit Interesse aufgenommen worden ist; die andere
Broschüre betreffs der Lösungen von Preisaufgaben folgt
nach. Der Vorstand.

Brehms Tierleben. Allgemeine Kunde des Tierreichs. 13 Bände.
Mit über 2000 Abbildungen im Text und auf mehr als 500 Tafeln
in Farbendruck, Kupferätzung und Holzschnitt sowie 13 Karten.
Vierte, vollständig neubearbeitete Auflage, herausgegeben von Prof.
Dr. Otto zur Strassen.

Band III: Die Fische. Neubearbeitet von Otto Steche.
Mit 172 Abbildungen im Text, 19 farbigen und 34 schwarzen Tafeln
sowie 10 Doppeltafeln. In Halbleder gebunden 12 Mark. — Der
Plan zum neuen „Brehm", wonach besonderer Nachdruck auf die
Entwicklungsgeschichte gelegt ist, bringt es mit sich, daß im kürzlich
erschienenen Fi sc h band nicht nur die Tunikaten oder Manteltiere
enthalten sind, sondern auch die Einleitung zu den Wirbeltieren.
Die darin zum Ausdruck kommende starke Betonung der ver-
gleichenden Anatomie verknüpft diesen Band aufs innigste mit den
übrigen Teilen des Ganzen und macht ihn zugleich zu einem be-
sonders wichtigen Teile des Werkes. Was nun die „Fische" selbst
anlangt, deren Einteilung das neue System von Boulenger-Goodrich
zugrunde gelegt ist, so darf man zunächst eine dankenswerte Be-
rücksichtigung der vielen neuen Ergebnisse über erste Entwickelung,
Eiablage und Brutpflege hervorheben. Die Zahl der besprochenen
Arten ist fast auf das Doppelte gestiegen. Am breitesten behandelt
ist naturgemäß die heimische Fauna, unter deren Vertretern die
Süßwasserfische vollständig, die Seefische zum größten Teile he-
schrieben sind. Von den ausländischen Fischen wurden ausluhr-
licher als in der vorhergehenden Auflage die nordamerikanischen
und die in den deutschen Kolonien vorkommenden Arten heran-
gezogen. Einen großen Fortschritt läßt die Darstellung der Lebens-
gewohnheiten der Fische erkennen, die bei den Meerestischen in
ausgiebigster Weise das reiche Material der Internationalen Korn-
mission für Meeresforschung und der letzten großen Foischungs-
fahrten verwertet, für die tropischen Süßwasserfische die in den
Aquarien neuerdings gemachten, auf eingehenden Versuchen und
Studien beruhenden Beobachtungen. Bei den einheimischen Süß-
wasserlischen begegnen wir überall den bei der künstlichen Fisch-
zucht erlangten Aufschlüssen. Dem glücklich erneuerten Inhalt
entspricht die reiche und technisch vollendete Illustrierung des
Fischbandes. Zu den vortrefflichen alten Bildern von Meister Mützel
sind ausgezeichnete Darstellungen namentlich von Flanderky ge-
kommen, dessen Studien nach dem Leben den echt künstlerisch
aufgefaßten Bildern einen hohen naturgeschichtlichen Wert verleihen.
Bei einer Reihe von Aquarienfischen zeigt Thumm, daß er ein
ebenso guter Zeichner wie Züchter ist. Welche Leistung die präch-
tigen, nach photographischen Aufnahmen wiedergegebenen Tafeln
bedeuten, kann nur der beurteilen, der die Schwierigkeit kennt,
Fische im Wasser zu photographieren. Die vollständig erneuerte
Verbreitungskarte bildet den würdigen Abschluß des vortrefflich
gelungenen Fischbandes, der uns willkommenen Anlaß gibt, unseren
Lesern das ganze Werk in empfehlende Erinnerung zu rufen, von
dem jetzt nur noch 4 Bände ausstehen.

Patentverkauf oder Lizenzabgabe.
Der Inhaber des Schweizerpatentes Nr. 40,165 betreffend Kämm-

Maschine, wünscht mit schweizerischen Fabrikanten in Verbindung
zu treten behufs Verkaufs des Patentes bezw. Abgabe der Lizenz
für die Schweiz, zwecks Fabrikation des Patentgegenstandes in
der Schweiz. Reflektanten belieben sich um weitere Auskunft zu
wenden an das Patentanwaltsbureau E. Blnm & Co., Bahnhof-
straße 74, Zürich 1. 1437

Eiserne, bare Eandro *
0

für Bandwebstillie System Duel. Patent Nr. 66,840

A. RUEF& HEUSEL
DIEGTEN bei Sissaeh

Fabrikation von Schrauben und Façonstûcken
Herstellung In Massen vnn Artikeln lilr die Seiden- u. Textilindustrie
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